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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 06.01.2022 

bezüglich der 1. Änderung der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

„Eichenkamp“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage III zur SV X/198 

 
Bauaufsicht 

Der Hinweis, dass gegen die Änderung des Bebauungsplans keine Bedenken bestehen, wird 

zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis, dass die Einhaltung der GRZ 2 im Hinblick auf den bei der Bauaufsicht des 

Kreises Coesfeld vorliegenden Bauantrag nur bei Entsiegelung von Flächen innerhalb des 

Änderungsbereiches möglich ist, wird zur Kenntnis genommen.   

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.    

 

 

Immissionsschutz 

Der Hinweis, dass gegen die Änderung des Bebauungsplans keine Bedenken bestehen, wird 

zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf die „Unvollständigkeit” der Formulierung der 

textlichen Festsetzung Nr. 2.8 wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung wird redaktionell 

ergänzt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

 

Untere Naturschutzbehörde  

Der Hinweis, dass das mit dem Vorhaben verbundene Kompensationsdefizit von ca. 1.130 

Biotopwertpunkten über das Ökokonto der Gemeinde Rosendahl abgelöst werden soll und der 

Ausgleichsfläche Gemarkung Billerbeck Kirchspiel, Flur 1, Flurstück 103 zugeordnet wird, wird 

zur Kenntnis genommen. Entsprechende Aussagen sind in der Begründung zur 

Bebauungsplanänderung bereits enthalten.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

 


